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   Muskeln und Sehnen    

 
Gradation 

GNr: I II III V VI 

8  Überstandene Erkrankungen oder 
Verletzungen von Muskeln, Sehnen, 
Sehnenscheiden und/oder Schleim-
beuteln ohne funktionelle Ausfälle. 

Mit bleibenden Veränderungen  
überstandene Erkrankungen oder 
Verletzungen von Muskeln, Sehnen, 
Sehnenscheiden und/oder Schleim-
beuteln, soweit die Leistungsfähig-
keit nicht wesentlich beeinträchtigt 
ist (z. B. Sehnennaht, Muskelriss). 

 Nicht abgeheilte Verletzungen und 
akute Erkrankungen der Muskeln, 
Sehnen, Sehnenscheiden und/oder 
Schleimbeutel. 
 
 
 
 
 
 
Nachuntersuchung spätestens 
nach 12 Monaten. 
 

Bleibende schwere Veränderungen 
von Muskeln, Sehnen, Sehnenschei-
den und/oder Schleimbeuteln in 
Folge von Verletzung oder Erkran-
kung, soweit die Leistungsfähigkeit 
wesentlich beeinträchtigt oder auf-
gehoben ist. 
 
Maligne Neoplasien. 

 
 

Änderung 2 


